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1. Visitation mit Firmung 2010

Termine Erzbischof Weihbischof Generalvikar
13./14. März 2010 Sbg.-St.Vitalis

(Firmung am 29.5.
mit GV) – –

9./10. April 2010 Sbg.-St.Severin Piesendorf Sbg.-St.Paul
10./11. April 2010 Sbg.-Gnigl Kaprun –
14. April 2010 – – Universitäts-

pfarre
16./17. April 2010 Sbg.-St.Elisabeth Uttendorf Sbg.-Nonntal
17./18. April 2010 – Niedernsill Sbg.-Dompfarre
23./24. April 2010 Sbg.-Parsch Sbg.-Liefering Sbg.-Morzg
24./25. April 2010 – Sbg.-Mülln –
30. April/ Sbg.-St.Andrä Mühlbach Sbg.-Gneis
1. Mai 2010 (ohne Firmung)
1./2. Mai 2010 – Bischofshofen –
7./8. Mai 2010 St.Veit/Pg. – Sbg.-

Leopoldskron
8./9. Mai 2010 Goldegg Sbg.-St.Johannes –

(Firmung 8.5.
mit St.Veit)

28./29. Mai 2010 Neukirchen Hüttschlag Firmung
St.Vitalis
(Visitation am
13./14.3. mit EB)

29./30. Mai 2010 – Großarl –
4./5. Juni 2010 Schwarzach Hollersbach Sbg.-Taxham
5./6. Juni 2010 St.Johann/Pg. Bramberg –
11./12. Juni 2010 Sbg.-Aigen Sbg.-St.Martin Sbg.-Maxglan
12./13. Juni 2010 Sbg.-Itzling Sbg.-Lehen –
18./19. Juni 2010 Kleinarl Stuhlfelden Sbg.-St.Blasius

(Firmung beim
Pfingstkongress)

19./20. Juni 2010 Wagrain Mittersill –
25./26. Juni 2010 Wald – –
26./27. Juni 2010 Krimml – –
9./10. Oktober 2010 Elsbethen Sbg.-St.Sebastian

Erzb. Ordinariat, 11. Jänner 2010, Prot.Nr. 21/10
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Datum Pfarre Gemeinsam Firmspendermit
11. 4. 2010 Westendorf Abt Anselm Zeller
17. 4. 2010 Adnet Krispl Prälat Dr. Hans

Paarhammer
17. 4. 2010 Eugendorf Prälat Dr. Matthäus

Appesbacher
17. 4. 2010 St.Georgen/S. Abt Johannes Perkmann
17. 4. 2010 St.Gilgen Fuschl Prälat Balthasar Sieberer
18. 4. 2010 Mayrhofen Abt Anselm Zeller
18. 4. 2010 Rauris Bucheben Prälat Dr. Hans

Paarhammer
24. 4. 2010 Anthering Abt Johannes Perkmann
24. 4. 2010 Bruckhäusl Abt Anselm Zeller
24. 4. 2010 Kuchl Prälat Dr. Hans

Paarhammer
24. 4. 2010 Seekirchen Abt Johannes Perkmann
24. 4. 2010 Zell am Ziller Gerlos Generalvikar Prälat

Dr. Hansjörg Hofer
25. 4. 2010 Altenmarkt Flachau Prälat Martin Walchhofer
25. 4. 2010 Brixen/Th. Abt Anselm Zeller
25. 4. 2010 Hart Prälat Dr. Hans-Walter

Vavrovsky
25. 4. 2010 St.Johann/T. Oberndorf/T. Prälat Dr. Hans

Paarhammer
25. 4. 2010 Seekirchen Abt Johannes Perkmann

1. 5. 2010 Pöham Erzbischof
Dr. Alois Kothgasser

2. 5. 2010 Hallein Neualm Prälat Dr. Matthäus
Appesbacher

7. 5. 2010 Langkampfen Weihbischof
Dr. Andreas Laun

8. 5. 2010 Söll Abt Anselm Zeller
8. 5. 2010 Walchsee Prälat Dr. Matthäus

Appesbacher

2. Firmungen in der Erzdiözese Salzburg 2010
außerhalb der bischöflichen Visitation
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Datum Pfarre Gemeinsam Firmspendermit
9. 5. 2010 Bad Hofgastein Dorfgastein Prälat Dr. Hans

Paarhammer
9. 5. 2010 Ebbs Prälat Dr. Matthäus

Appesbacher
9. 5. 2010 Scheffau Abt Anselm Zeller

15. 5. 2010 Berndorf Abt Johannes Perkmann
15. 5. 2010 Faistenau Hintersee Prälat Dr. Johann

Reißmeier
15. 5. 2010 Kufstein-Sparchen Kufstein-Zell Prälat Sebastian Manzl
15. 5. 2010 Nussdorf Abt Johannes Perkmann
15. 5. 2010 Wörgl Generalvikar Prälat

Dr. Hansjörg Hofer
16. 5. 2010 Bad Häring Weihbischof

Dr. Andreas Laun
16. 5. 2010 Schwoich Weihbischof

Dr. Andreas Laun
16. 5. 2010 Thiersee Landl Prälat Sebastian Manzl
22. 5. 2010 Henndorf Prälat Dr. Hans

Paarhammer
22. 5. 2010 Kirchbichl Prälat Sebastian Manzl
22. 5. 2010 Obertrum Regens Dr. Gottfried

Laireiter
22. 5. 2010 Salzburg-Dom Weihbischof

Dr. Andreas Laun
22. 5. 2010 Thalgau Generalvikar Prälat

Dr. Hansjörg Hofer
23. 5. 2010 Anif Niederalm Prälat Dr. Matthäus

Appesbacher
23. 5. 2010 Dorfbeuern Michaelbeuern Abt Johannes Perkmann
24. 5. 2010 Abtenau Erzabt Bruno Becker
24. 5. 2010 Rif Prälat Dr. Matthäus

Appesbacher
24. 5. 2010 Salzburg-Dom Weihbischof

Dr. Andreas Laun
29. 5. 2010 Leogang Prälat Dr. Hans

Paarhammer
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Datum Pfarre Gemeinsam Firmspendermit
29. 5. 2010 Mattsee Abt Johannes Perkmann
29. 5. 2010 Niederndorf Generalvikar Prälat

Dr. Hansjörg Hofer
29. 5. 2010 Strobl Prälat Dr. Matthäus

Appesbacher
30. 5. 2010 Caritasdorf Prälat Sebastian Manzl

St. Anton
30. 5. 2010 Erl Generalvikar Prälat

Dr. Hansjörg Hofer
30. 5. 2010 Fieberbrunn Abt Johannes Perkmann
30. 5. 2010 Kirchberg Aschau Prälat Dr. Hans

Paarhammer
30. 5. 2010 Stumm Prälat Martin Walchhofer
5. 6. 2010 Bürmoos Prälat Dr. Hans

Paarhammer
5. 6. 2010 Radstadt Prälat Egon Katinsky
5. 6. 2010 Saalfelden Regens Dr. Gottfried

Laireiter
6. 6. 2010 Bad Gastein Erzabt Bruno Becker
6. 6. 2010 Kössen Schwendt Prälat Martin Walchhofer
6. 6. 2010 Saalfelden Regens Dr. Gottfried

Laireiter
11. 6. 2010 Straßwalchen Abt Johannes Perkmann
12. 6. 2010 Angath Abt Anselm Zeller
12. 6. 2010 Embach Lend und Prälat Egon Katinsky

Dienten
12. 6. 2010 Grödig Fürstenbrunn Erzabt Bruno Becker
12. 6. 2010 Itter Prälat Balthasar Sieberer
12. 6. 2010 Kelchsau Prälat Dr. Johann

Reißmeier
12. 6. 2010 Lamprechts- Abt Johannes Perkmann

hausen
12. 6. 2010 Sonderschule Prälat Dr. Matthäus

Mariathal Appesbacher
12. 6. 2010 Tamsweg Regens Dr. Gottfried

Laireiter
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Datum Pfarre Gemeinsam Firmspendermit
13. 6. 2010 Hopfgarten Prälat Dr. Johann

Reißmeier
13. 6. 2010 Unternberg Regens Dr. Gottfried

Laireiter
19. 6. 2010 Koppl Abt Johannes Perkmann
19. 6. 2010 Plainfeld Abt Johannes Perkmann
19. 6. 2010 Reith b.K. Generalvikar Prälat

Dr. Hansjörg Hofer
19. 6. 2010 Wals Prälat Dr. Hans

Paarhammer
20. 6. 2010 Dürrnberg Prälat Sebastian Manzl
26. 6. 2010 Golling Erzabt Bruno Becker
26. 6. 2010 Rehhof Prälat Martin Walchhofer
27. 6. 2010 Kitzbühel Abt Raimund Schreier

3. 7. 2010 Ellmau Generalvikar Prälat
Dr. Hansjörg Hofer

Erzb. Ordinariat, 11. Jänner 2010, Prot.Nr. 22/10

3. Firmungen 2010 im Dom zu Salzburg
Samstag vor Pfingsten, 22. Mai 2010, 10.00 Uhr
Pfingstmontag, 24. Mai 2010, 10.00 Uhr

Wichtiger Hinweis:
Für Firmlinge im Dom zu Salzburg genügt die Mitnahme der Firm-
karte. Es werden keine Einlasskarten ausgegeben. Es werden nur
Firmlinge zugelassen, die eine Firmkarte vorweisen können. Die Firm-
karte ist nur gültig, wenn sie vollständig ausgefüllt und mit dem Pfarr-
siegel versehen ist.

Erzb. Ordinariat, 11. Jänner 2010, Prot.Nr. 23/10

4. Statuten für das Internationale Forschungszentrum
für soziale und ethische Fragen

Präambel
Das Internationale Forschungszentrum für soziale und ethische Fra-
gen (ifz), bisher Internationales Forschungszentrum für Grundfragen
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der Wissenschaften, ist ein Ort, an dem „Wissenschaft für Menschen“
ermöglicht und erfahrbar gemacht wird. Es bietet Raum für interdiszi-
plinäre Forschung zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen.

§ 1 Rechtsstatus
Das Internationale Forschungszentrum (ifz) ist seit der Errichtung
durch den Erzbischof von Salzburg auf Beschluss der Österreichischen
Bischofskonferenz (19. April 1964) eine gemeinnützige Institution
kirchlichen Rechts. Die Tätigkeit des ifz ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet.
Es hat seinen Sitz in 5020 Salzburg, Mönchsberg 2A. Es hat nach öster-
reichischem Recht durch die Hinterlegung beim Bundesministerium
für Unterricht und die Kenntnisnahme vom 6. August 1964, 89.826-
Ka-64, den Status einer juristischen Person und tritt im eigenen Na-
men auf.

§ 2 Zweck
Das ifz ermöglicht fächerübergreifendes wissenschaftliches Arbeiten
zu sozialethischen Fragen. Es fördert die überregionale und internatio-
nale Vernetzung sowie die interdisziplinäre Kooperation. Das ifz ver-
steht sich als Ideen- und Lösungsplattform für Gesellschaft, Kirche
und Wirtschaft; als Forum wissenschaftlichen Arbeitens, das Men-
schen dient; als Ort der Begegnung von Menschen aus dem akademi-
schen und dem außerakademischen Bereich.
Das ifz fördert eine wissenschaftliche Kultur, in der Kooperation ge-
fördert wird, in der die Persönlichkeit der Wissenschafterin / des Wis-
senschafters zählt, in der in Fragestellungen und nicht nur in Diszipli-
nen gedacht und lösungsorientiert gearbeitet wird, in der kreative
Ideen unterstützt werden.
Das ifz lädt vor allem junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter
ein, Teil einer Forschungsgemeinschaft zu werden. Das ifz will damit
zur Bildung und Förderung neuer wissenschaftlicher Generationen
beitragen.

§ 3 Tätigkeiten
Das ifz führt interdisziplinäre Forschungsprojekte zu Schwerpunkt-
themen durch und organisiert die Publikation der Forschungsergeb-
nisse.
Das ifz vergibt an junge Wissenschafter und Wissenschafterinnen
(„Fellows“) zur Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsar-
beiten Stipendien, Werkverträge, Anstellungen und Aufwandsentschä-
digungen. Es lädt internationale Gastwissenschafterinnen und Gast-
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wissenschafter („Scholars in Residence“) ein, die für eine bestimmte
Zeit an Forschungsprojekten im Rahmen des ifz arbeiten.
Das ifz organisiert wissenschaftliche Veranstaltungen (Vorträge, Semi-
nare, Symposien, Diskussionsrunden u.ä.) und Publikationen.
Das ifz bemüht sich um Ko- und Refinanzierung der Forschungspro-
jekte durch Drittmittelförderungen und durch Einnahmen aus Veran-
staltungen von Wissensvermittlung und Forschungsanwendung.

§ 4 Organe
a) Präsidium: Präsident/in und Vizepräsident/inn/en
b) Kuratorium
c) Wissenschaftlicher Beirat
d) sonstige Mitglieder

a) Präsidium: Präsident/in und Vizepräsident/inn/en
Der Präsident / die Präsidentin leitet gemeinsam mit bis zu vier Vi-
zepräsident/inn/en das ifz im Sinne der Statuten. Der Präsident / die
Präsidentin vertritt das ifz nach außen.
Der Präsident / die Präsidentin und die Vizepräsident/inn/en bilden
gemeinsam das Präsidium des ifz. Das Präsidium entscheidet über
die Vergabe von Stipendien, Werkverträgen, Anstellungen und Auf-
wandsentschädigungen.
Der Präsident / die Präsidentin wird vom Erzbischof von Salzburg
auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zu-
lässig. Die Vizepräsident/inn/en werden auf Vorschlag des Präsi-
denten/der Präsidentin des ifz vom Erzbischof von Salzburg auf die
Dauer von drei Jahren bestellt.
Der Präsident / die Präsidentin kann seine/ihre Befugnisse und
Agenden zur Gänze oder teilweise an einen Vizepräsidenten / eine
Vizepräsidentin delegieren.

b) Kuratorium
Das Kuratorium berät und unterstützt das ifz in seiner organisatori-
schen und strukturellen Entwicklung.
Das Kuratorium hat folgende Aufgaben:
• Verwaltung und Veranlagung der finanziellen Mittel des ifz;
• Genehmigung des Erwerbs und der Veräußerung unbeweglicher

Güter;
• Genehmigung des Abschlusses von Rechtsgeschäften ab einem

Leistungswert bzw. Gegenleistungswert von mehr als EUR
10.000,00 (in Worten: Euro zehntausend);

• Beschlussfassung über das vom Präsidium zu erstellende Budget,
über die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse.
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Die Besetzung des Kuratoriums erfolgt paritätisch aus Vertre-
ter/innen des Katholischen Hochschulwerkes und des ifz. Das Ka-
tholische Hochschulwerk entsendet drei Mitglieder des Geschäfts-
führenden Ausschusses in das Kuratorium; von Seiten des ifz wer-
den ebenfalls drei Mitglieder in das Kuratorium entsandt.
Die Funktionsperiode der Mitglieder des Kuratoriums dauert drei
Jahre. Wiederbestellungen sind zulässig.
Das Kuratorium tagt mindestens zwei Mal jährlich und wird entwe-
der vom Präsidium des ifz oder vom Obmann des Geschäftsführen-
den Ausschusses des Katholischen Hochschulwerkes oder dessen
Stellvertreter einberufen.
Den Vorsitz bei Sitzungen des Kuratoriums führt der Obmann des
Geschäftsführenden Ausschusses des Katholischen Hochschulwer-
kes, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter.
Beschlüsse im Kuratorium werden grundsätzlich mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der jeweilige Leiter der Kurato-
riumssitzung.
In dringenden Fällen können Beschlüsse des Kuratoriums auch auf
schriftlichem Wege gefasst werden, wobei allerdings zumindest die
Hälfte der Kuratoriumsmitglieder bei der Beschlussfassung mitwir-
ken müssen. Bei Stimmengleichheit entscheidet auch in diesem Fall
der jeweilige Leiter der Kuratoriumssitzung.

c) Wissenschaftlicher Beirat
Der wissenschaftliche Beirat berät und begleitet die wissenschaftli-
che Arbeit des ifz. Der wissenschaftliche Beirat wird auf Initiative
des Präsidiums des ifz auf die Dauer von drei Jahren eingerichtet
und wird durch den Erzbischof von Salzburg bestätigt.
Der wissenschaftliche Beirat hat zwei bis sechs Mitglieder.

d) Mitgliedschaft
Das Präsidium des ifz kann - jeweils für die Dauer von drei Jahren
mit der Möglichkeit einer Verlängerung – Wissenschafterinnen und
Wissenschafter, die zur Forschungstätigkeit des ifz beitragen, zu
Mitgliedern des ifz ernennen.
Personen oder Institutionen, die das ifz in seiner Arbeit maßgeblich
unterstützen, können vom Präsidium zu fördernden Mitgliedern
des ifz ernannt werden.
Personen, die sich in besonderer Weise um das ifz verdient gemacht
haben, können durch das Präsidium zu Ehrenmitgliedern ernannt
werden.
Über eine vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft entscheidet das
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Präsidium bzw. im Fall eines Präsidiumsmitgliedes der Erzbischof.
Eine Austrittserklärung durch das Mitglied ist ebenfalls während
laufender Periode möglich.

§ 5 Entlastung
Die Entlastung des Präsidiums und des Kuratoriums des ifz erfolgt
durch den Verwaltungsrat des Katholischen Hochschulwerkes.

§ 6 Finanzierung
Die Finanzierung des ifz erfolgt
(1) durch die Erzdiözese Salzburg
(2) durch das Katholische Hochschulwerk (KHW) Salzburg
(3) durch Unterstützung von Stadt und Land Salzburg
(4) durch die Freunde des Internationalen Forschungszentrums Salz-

burg e.V. München
(5) durch außerordentliche Spenden und Zuwendungen wie etwa auch

Mitgliedsbeiträge
(6) durch Übernahme von Forschungsaufträgen
(7) durch Mittel aus verschiedenen Fonds und Einrichtungen der For-

schungsförderung, z.B. dem FWF
(8) durch Einnahmen aus verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen,

wie Vorträgen, Seminaren, Symposien, Buchverkäufen u.a.

§ 7 Verwaltung
Die Verwaltung der finanziellen Mittel liegt beim Kuratorium. Die
Durchführung der Finanzverwaltung obliegt dem Katholischen Hoch-
schulwerk.

§ 8 Auflösung
Im Falle freiwilliger Auflösung, bei behördlicher Aufhebung der Kör-
perschaft, sowie auch bei Wegfall des bisher begünstigten Zweckes ist
das verbleibende Vermögen von der Erzdiözese Salzburg, an die das
Vermögen fällt, ausschließlich und unmittelbar für spendenbegünstigte
Zwecke im Sinne des § 4a Z 1 lit d EstG 1988 zu verwenden.

§ 9 Inkrafttreten
Dieses Statut in seiner geänderten Fassung tritt mit Genehmigung
durch den Erzbischof von Salzburg mit 15. Dezember 2009 in Kraft,
setzt damit das Statut vom 4. Mai 1998 (VBl. 1998, S. 85-92) außer
Kraft, und gilt für drei Jahre ad experimentum.

Ordinariatskanzler Erzbischof

Erzb. Ordinariat, 15. Dezember 2009, Prot.Nr. 1252/09
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5. Anhang 2010 zur Kirchenbeitragsordnung
der Erzdiözese Salzburg

1. Kirchenbeitrag vom Einkommen
a) Beitragsgrundlage für Katholiken, die aus anderen oder zusätz-

lichen Einkunftsarten, als aus nichtselbstständiger Tätigkeit, zur
Einkommensteuer veranlagt werden, bildet das Einkommen lt.
Einkommensteuerbescheid des Vorjahres. Der Kirchenbeitrag
vom Einkommen beträgt 1,1 von Hundert der Beitragsgrundlage
abzüglich eines Absetzbetrages von EUR 49,00; mindestens je-
doch EUR 94,80.

b) Beitragsgrundlage für Katholiken, die ausschließlich Einkünfte
aus nichtselbstständiger Arbeit erzielen und zur Einkommen-
steuer veranlagt werden, bildet das Einkommen lt. Einkommen-
steuerbescheid des Vorjahres. Der Kirchenbeitrag vom Ein-
kommen beträgt 1,1 von Hundert der Beitragsgrundlage abzüg-
lich eines Absetzbetrages von EUR 49,00; mindestens jedoch
EUR 18,20.

c) Der Mindestkirchenbeitrag für nicht ausgewiesene Einkünfte aus
Privatzimmervermietung beträgt

EUR 2,00 pro Bett und Saison.

d) Sonstige Bezüge, soweit sie gemäß § 67 EStG steuerlich begün-
stigt sind, außerordentliche Einkünfte (§ 37 EStG) und Einkünfte
aus der Verwertung von Patent- und Urheberrechten (§ 38 EStG)
werden nicht in die Beitragsgrundlage nach Buchstabe a) einbe-
zogen; der auf Einkünfte im Sinne der §§ 37 und 38 EStG und auf
Abfertigungen entfallende Kirchenbeitrag wird mit 0,5 von Hun-
dert dieser Einkünfte bemessen.

e) Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes über Steuer-
sätze und Steuerabsetzbeträge haben keinen Einfluss auf die Be-
messung des Kirchenbeitrages.

f) Eine Beitragsgrundlage bilden auch Einkommen oder Geldleis-
tungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder internatio-
naler Vereinbarungen einer staatlichen Besteuerung nicht unter-
liegen.

2. Kirchenbeitrag vom Vermögen
a) Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirtschaftlichen Vermö-

gen beträgt:
bei einem Einheitswert bis EUR 18.168,00 8 Promille
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vom Mehrbetrag bis EUR 36.336,00 7 Promille
vom Mehrbetrag bis EUR 50.871,00 6 Promille
vom Mehrbetrag bis EUR 72.673,00 4 Promille
darüber 3 Promille
mindestens jedoch EUR 19,80.

b) Der Kirchenbeitrag von den übrigen Vermögensarten beträgt zwei
Promille des Vermögenswertes, mindestens jedoch EUR 94,80.

3. Berücksichtigung des Familienstandes (wenn das Einkommen
nachgewiesen wird)
a) Die Ermäßigung nach § 13 Abs. 2 KBO (für Ehegatten) und § 13

Abs. 3 KBO (für Kinder) wird in Form von Absetzbeträgen ge-
währt, die vom errechneten, nachgewiesenen, Teilkirchenbeitrag
abgezogen werden.

b) Die Ermäßigung für Ehegatten beträgt beim Vorliegen der Vor-
aussetzungen des § 13 Abs. 2 KBO oder bei Nachweis des Allein-
verdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrages EUR 33,00. Den An-
spruch auf diese Ermäßigung haben auch alleinstehende beitrags-
pflichtige Mitglieder, solange ihnen nach § 13 Abs. 3 KBO
Kinderermäßigung zusteht.

c) Die Kinderermäßigung gemäß § 13 Abs. 3 beträgt:
für 1 Kind EUR 15,00
für 2 Kinder EUR 34,00
für 3 Kinder EUR 60,00
für jedes weitere Kind EUR 26,00

Die Kinderermäßigung wird jenem Ehegatten gewährt, der die Fa-
milienbeihilfe bezieht; verzichtet dieser darauf, wird die Ermäßi-
gung dem anderen Ehegatten gewährt.
Grundsätzlich gilt, dass kirchliche Frei- bzw. Absetzbeträge nur
einmal pro Familie (Lebensgemeinschaft) in Abzug gebracht wer-
den können.

4. Kirchenbeitrag gem. § 10 b und 10 c KBO
a) Der Kirchenbeitrag gemäß § 10 lit. b) KBO beträgt 10 von Hun-

dert der Beitragsgrundlage, mindestens jedoch EUR 18,20.
b) Mangels anderer Anhaltspunkte ist Mindest-Beitragsgrundlage

gemäß § 10 lit. c) KBO:
Für das beitragspflichtige Mitglied EUR 13.000,00
für den Ehegatten/die Ehegattin EUR 6.600,00
für jedes zum Haushalt gehörende Kind,
für das Familienbeihilfe bezogen wird EUR 1.700,00
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5. Der angemessene Lebensunterhalt gemäß § 11 Abs. 4 KBO ist mit
einem Drittel des zu versteuernden Einkommens des nichtkatholi-
schen Ehegatten anzunehmen.
Ein zur Bestreitung des angemessenen Lebensunterhaltes nicht aus-
reichendes Einkommen liegt vor, wenn der darauf entfallende Bei-
trag den Beitrag nach dem angemessenen Lebensunterhalt unter-
schreitet. Beim angemessenen Lebensunterhalt handelt es sich nicht
um den tatsächlich gewährten, sondern um den gesetzlich „zu ge-
währenden“ Lebensunterhalt.

6. Verfahrenskosten
a) Die Verfahrenskosten gemäß § 24 Abs. 2 KBO betragen:

für jede Mahnung EUR 12,00
für das Verfahren nach der Mahnung, je Einheit EUR 12,00
zuzüglich Gerichts- und Stempelgebühren.

b) Vorstehende Bestimmung gilt soweit nicht, als der Rechtsan-
waltstarif anzuwenden ist.

c) Zusätzlich zu ersetzende Verfahrenskosten sind diejenigen Pro-
zesskosten, die dadurch verursacht wurden, dass der Beklagte
den Nachweis über die Beitragsgrundlage, entgegen § 16 KBO,
erst nach gerichtlicher Streitanhängigkeit erbracht hat.

7. Sonstige Kosten
a) Sämtliche Kosten, die dadurch entstehen, weil sich das Mitglied

nicht an die Bestimmungen der Kirchenbeitragsordnung hält,
insbesondere entgegen § 16 KBO (z. B. auch Gebühren für Mel-
deauskünfte), sind vom Beitragspflichtigen zu tragen.

b) Porto für alle Zuschriften, wie auch Kosten, die durch abgelehnte
Bankeinzüge o.ä. entstehen, sind vom Beitragspflichtigen zu tra-
gen.

8. Vermerke auf Einzahlungsbelegen bzw. auf in elektronischer
Form übermittelten Überweisungen sind ungültig; sämtliche Hin-
weise für die Kirchenbeitragsstelle bedürfen einer separaten schrift-
lichen Form.

9. Wirksamkeit
Dieser Anhang tritt am 1. Jänner 2010 in Kraft.

Erzb. Ordinariat, 11. Jänner 2010, Prot.Nr. 24/10
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6. Verordnungsblatt 2009: Binden des Jahrgangs
Mit Nr. 12 des Jahrganges 2009 wurde der Band 92 des Verordnungs-
blattes der Erzdiözese Salzburg abgeschlossen. Für das Binden des
Verordnungsblattes ist folgende Reihenfolge einzuhalten:

• Das Inhaltsverzeichnis ist vor Nr. 1 beizubinden.
• Nach Nr. 12 sind folgende Beilagen beizubinden:

Fastenhirtenbrief 2009: Miteinander – Füreinander
Benedikt XVI.: Apostolische Reise ins Heilige Land (VASt 185)
Benedikt XVI.: Enzyklika „Caritas in Veritate“ (VASt 186)
Benedikt XVI.: XXIII. Weltjugendtag (VASt 182)
Kongregation für die Glaubenslehre: Instruktion DIGNITAS PER-
SONAE über einige Fragen der Bioethik (VASt 183)
Päpstliche Bibelkommission: Bibel und Moral (VASt 184)

Erzb. Ordinariat, 11. Jänner 2010, Prot.Nr. 25/10

8. Einführungskurs für a.o. Kommunionhelfer/innen
Gemäß der Instruktion „Immensae caritatis“ Nr. I, 1. sind die Orts-
ordinarien ermächtigt, geeigneten und als außerordentliche Spen-
der/innen namentlich benannten Personen die Erlaubnis zu erteilen,
im Einzelfall, für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer die Kommunion
zu spenden sowie Kranken ins Haus zu bringen, sofern:
a) kein Priester, Diakon oder Akolyth zur Verfügung steht;
b) diese wegen anderer Seelsorgeverpflichtungen, wegen Krankheit

oder wegen vorgerückten Alters verhindert sind;
c) die Zahl der Kommunikanten so groß ist, dass die Feier der Messe

oder die Austeilung der Eucharistie außerhalb der Messe zu lange
dauern würde.

Am Sonntag, 7. März 2010, 9.00 bis 16.00 Uhr, findet in St. Virgil der
nächste Einführungskurs für außerordentliche Kommunionhelferin-
nen und Kommunionhelfer statt.

7. Pfarrverbände: Errichtung – Korrektur
Im VBl. 2009, S. 139 und 146 wurde beim Pfarrverband „Unteres Saal-
achtal“ irrtümlich Uttendorf angeführt. Richtig muss die Zusammen-
setzung heißen:
Pfarrverband „Unteres Saalachtal“ (Lofer, St. Martin/L., Unken,
Weißbach/L.)
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9. Beauftragungen und Weihen 2009
Beauftragung zum Lektorendienst

durch Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB am 26. Mai 2009
Ing. Stefan Lebesmühlbacher aus der Stadtpfarre
Salzburg-St. Martin
Markus Esterer aus der Pfarre Henndorf
Josef Meingast aus der Pfarre Straßwalchen
Jonathan Ralf Werner aus der Pfarre Meisenheim/Glan

Aufnahme unter die Kandidaten für den Diakonat und Presbyterat
durch Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB am 24. März 2009
Josef Brandstätter aus der Pfarre Mühlbach am Hochkönig

Weihe zum Diakon
durch Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB am 22. November 2009
Christian Hödlmoser aus der Pfarre St. Gilgen

Weihe zum Priester
durch Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB am am 29. Juni 2009
Mag. P. Emmanuel (Johannes Anton) Hessler OSB aus dem
Benediktinerkloster Gut Aich
Mag. Christoph Josef Eder aus der Pfarre St. Georgen im Pinzgau
Mag. Simon Weyringer aus der Stadtpfarre Neumarkt am
Wallersee
Mag. P. Andreas Lainer OSB aus der Erzabtei St. Peter
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Anmeldungen durch das zuständige Pfarramt sind bis spätestens
25. Februar 2010 an das Erzb. Ordinariat zu richten.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 30 be-
grenzt. Nachmeldungen können nicht berücksichtigt werden!
Für die Anmeldung ist zu beachten:
• Wenn die Notwendigkeit besteht, Laien als Kommunionhel-

fer/innen einzusetzen, soll dies im Pfarrgemeinderat besprochen
werden.

• Für das Ansuchen wird der Pfarre für jede/n Kandidaten/Kandi-
datin das Formular „Ansuchen um Beauftragung zum Dienst des
Kommunionhelfers“ zugesandt. Nach Rückmeldung mit diesem
Formular erhalten die Genannten die Einladung zum Einführungs-
kurs.
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10. Personalnachrichten
• Archiv der Erzdiözese Salzburg (1. Jänner 2010)

Leiter: Dr. Thomas Mitterecker

• Gebäudeverwaltung (10. Dezember 2009)
Hausmeister: Vinko Grgic

• Referat für Kirchenmusik (1. November 2009)
Regionalstelle Tennengau
Referentin: Maria Magdalena Hofbauer

• Pensionierung (31. Dezember 2009)
Msgr. OStR Franz Krispler, Gehörlosenseelsorger
KR Univ.-Doz. Dr. Ernst Hintermaier, Leiter des Archives
der Erzdiözese Salzburg

• Katholische Aktion
Aktion Leben (1. Jänner 2010)
Pädag. Mitarbeiterin: Regina Bauer

Katholische Jugend (1. Jänner 2010)
Pädag. Mitarbeiterin: Agnes Eibensteiner

Jugendzentrum IGLU (1. Jänner 2010)
Pädag. Mitarbeiterin: Marlene Roithner

Dienstbeendigung (31. Dezember 2009)
Angela Hagn, Hausdame im Treffpunkt Bildung
Georg Hinterseer, Diözesansekretär der Kath. Jungschar
Sara Vojta , pädag. Mitarbeiterin im JuZ IGLU
Ursula Wondraschek, pädag. Mitarbeiterin in der KJ


